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F. Die schliessliche Ratifikation des Vertrages ist in demselben Vorbehalten. 
3. Hrn. Kern die nöthige Vollmacht nebst Abschriften der Berichte des 

Hrn. Bundesrath Dubs vom 25. Februar 1865, des eidg. Handels- u. Zolldeparte
ments vom 31. Juli und 22. August 1871 und des Justiz- u. Polizeidepartements 
vom 31. Oktober gl.Js. zuzustellen4.

4. Non reproduits. Cf. E 2 1 /2 4 5 1 1 .
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Le Ministre de Suisse à Vienne, J. J. von Tschudi, 
au Président de la Confédération, K. Schenk

Confidentiel Wien, 18. November 1871

Graf Andrassy hat heute das diplomatische Corps zum erstenmale empfangen. 
Nach den uns von ihm gemachten Mittheilungen wird er in der äusseren Politik 
sich strenge an die vom Grafen Beust befolgten Grundsätze halten und es wird 
sein eifrigstes Bestreben sein, zu allen Mächten in den möglichst freundschaftli
chen Beziehungen zu stehen. Er versicherte, dass alle bis jezt in den Zeitungen 
gebrachten Notizen, er werde in Bezug auf die orientalische Frage oder Russland 
gegenüber eine andere Stellung einnehmen als sein Vorgänger, vollkommen aus 
der Luft gegriffen seien.

Hinsichtlich der inneren Fragen und der sich so sehr hinschleppenden Minister- 
crisis sagte mir Graf Andrassy, dass ich meiner Regierung mittheilen könne, dass 
alle die verschiedenen Nachrichten, die die in- und ausländischen Journale über 
diese wichtige Frage tagtäglich bringen, rein erdichtet seien. Er fügte bei: «War
ten Sie noch einige Tage, bis ich mit Thaten hervortrete, und dann erst urtheilen 
Sie, dann aber urtheilen Sie auch scharf. Je dümmer die Zeitungen jezt schreiben, 
desto angenehmer ist es mir. Man wird dem Kaiser und auch mir wohl die Berech
tigung zugestehen, ehe neue Thatsachen in’s Leben treten, dieselben vorerst nach 
allen Richtungen hin auf das genaueste zu erwägen; man kann ja nicht in wenigen 
Tagen gut machen, was durch Jahre verdorben wurde. Es ist ein Unsinn, wenn 
man glaubt und es auch schreibt, dass, während ich irgend einen Einfluss nehmen 
kann, eine Hohenwart’sche oder Taaff’sehe Epoche zurükkehren werde. Ich habe 
während fünf Jahren unter schwierigen Verhältnissen in Ungarn stets strengst 
constitutionel regiert und werde auch in Wien meinen Grundsätzen nicht untreu 
werden.»

f - J 1
Den Meisten von uns ist Graf Andrassy seit Jahren bekannt; wir haben ihn auch

1. Suit une partie consacrée à la politique intérieure autrichienne.
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immer hochgeschätzt. Bei den heutigen ersten officiellen Beziehungen hat er uns 
allen einen entschieden günstigen Eindruk gemacht und die Überzeugung 
erwekt, dass die diplomatischen Beziehungen mit ihm eben so angenehm sein 
werden als mit seinem Vorgänger. Die Klippe, an der Graf Andrassy möglicher
weise scheitern kann, liegt, nach meiner Ansicht, in seiner Nationalität und sei
nem Temperamente; er ist sehr rasch in Wort und That.

Beim Abschied sagte mir Andrassy, es werde sein eifrigstes Bestreben sein, dass 
sich die Beziehungen Österreichs zu der Schweiz womöglich noch freundlicher 
gestalten, als sie es bisher waren; er liebe und bewundere die Schweiz und ihre 
Institutionen und die lezteren haben ihm schon oft als Richtschnur seiner Hand
lungen gedient. Ich versicherte natürlich Graf Andrassy, dass seine freundnach
barlichen Gesinnungen in der Schweiz einen sympathischen Widerklang finden 
werden.
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CONS EI L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 20 novembre 1871

5283. Schuz der Schweizer durch amerik. Konsularvertreter.

Politisches Departement. Vortrag v. 17. diess.

Als auf Ansuchen des Bundesrathes die Regierung der Vereinigten Staaten von 
Nordamerikaihve Konsularvertreter ermächtigte1, überall da, wokeine schweize
rischen Konsulate sind, ihren Konsularschuz auf Schweizer auszudehnen, welche 
um denselben sich bewerben, wurden von einzelnen nordamerikanischen Kon
suln die ihnen hierüber gegebenen Instruktionen nicht gänzlich richtig verstan
den2, indem dieselben von ihnen so aufgefasst wurden, als sei ihnen von nun an 
der Gesammtschuz über die an ihrem Konsulatssiz niedergelassenen Schweizer 
übertragen. Um diesen Irrthum zu heben, beantragt das Departement, sowohl der 
nordamerikanischen Gesandtschaft als den einzelnen nordamerikanischen Kon
suln, welche der Schweiz ihre Dienste angeboten haben, schriftliche Erklärungen 
über den Standpunkt zukommen zu lassen, welchen der Bundesrath in dieser 
Frage einnimmt und welcher im Wesentlichen der folgende ist:

Der Bundesrath habe keineswegs die Absicht, dort wo die Schweiz keine eige
nen Konsuln habe, sich in den amerikanischen Konsulaten offizielle, schweizeri
sche Vertretungen zu schaffen; seine Meinung sei vielmehr nur die, dass es ihm 
wünschenswerth erscheine, dass Schweizer, die es wünschen, in Ermangelung 
einheimischer Konsulate, sich jederzeit unter nordamerikanischen Konsular-

1. Cf. n° 369, annexe.
2. Par exemple en Italie, cf. n° 380.
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